
 

VEREINBARUNG: 1. NEUNKIRCHNER SPECTACULUM 
Alte Wege – Neue Wunder“ | 27. – 29. März 2026 

 
Die Veranstalter des 1. Neunkirchner Spectaculum sind der Verein Prima Luna und der Verein 
HerzWerk. 

Kontakt: office@das-mittelalter.at & info@verein-herzwerk.org 

Ich melde mich hiermit verbindlich für die Veranstaltung im Stadtpark Neunkirchen an und akzeptiere 
mit meiner Unterschrift die untenstehenden Ausstellerbedingungen sowie die integrierte 
Marktordnung. 

WICHTIG: Alle Verträge müssen in BLOCKSCHRIFT und VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT an die E-
Mail info@verein-herzwerk.org gesendet werden. 

I. DATEN DES AUSSTELLERS 
 

• Firmenname & Inhaber: 
_____________________________________________________________ 

• Adresse: 
_____________________________________________________________ 

• Telefon & WhatsApp: 
_____________________________________________________________ 

• E-Mail: 
_____________________________________________________________ 
 

 

II. STANDPLATZ-WAHL (ALL-INCLUSIVE EINFÜHRUNGSPREISE) 

(Preise für 3 Tage inkl. Basis-Strom 1kW 230V, Security Fr. 10:00 bis So. 18:00, WC & TV-Werbung) 

Kategorie 
Fertig hergerichtet (Zelt + Tische von uns 
aufgestellt) 

Mit eigenem 
Zelt 

Händler & Krämer [ ] 380,- Taler* [ ] 300,- Taler* 

Handwerker (m. 
Vorführung) 

[ ] 300,- Taler* [ ] 250,- Taler* 

Heerlager (Pauschale) --- [ ] 180,- Taler* 

Neu Moderne Kunst (3x3m) [ ] 380,- Taler* (inkl. 2 Tische) [ ] 200,- Taler* 

Neu Moderne Kunst (6x3m) [ ] 650,- Taler* (inkl. 4 Tische) [ ] 350,- Taler* 

Gastrostand (eigener) --- [ ] 500,- Taler* 

Charity-Schausteller / 
Musiker 

[ ] auf Anfrage 
[ ] Freie 
Spende 

💰 FRÜHBUCHER-BONUS: Bei verbindlicher Anmeldung und Zahlungseingang bis zum 31. Jänner 
2026 reduziert sich die Standgebühr um Minus 50,- Taler*! 
 

BITTE STANDGRÖSSE ANGEBEN zb.: (3mx3m) 
 
___________________________________________________________________________ 



 
 
Folgende Waren werden am Spectaculum von mir präsentiert.  
(Sofern es keinen Wiederspruch durch den Veranstalter gibt) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

• Details "Fertig hergerichtet": Zelte inkl. Tische (180x80 cm) werden gestellt. 

• Zusatzleistung Starkstrom (400V): [ ] bis 9kW: + 100,- Taler* | [ ] über 9kW: + 150,- Taler* 

• Charity-Beitrag: (Min. 100,- Taler* Spende für das Projekt empfohlen) 

• Darbietung: [ ] Axt/Bogen [ ] Schaukampf [ ] Feuer [ ] Narr/Gaukler [ ] Musik [ ] Lagerleben [ ]  
 

• sonstiges:__________________________________________________________________ 
 
 

 

III. AUSSTELLERBEDINGUNGEN & MARKTORDNUNG 
 
1. Veranstalter & Hoheitsrecht: Gemeinschaftsprojekt von HerzWerk und Prima Luna. Die 
Veranstalter besitzen das uneingeschränkte Hoheitsrecht. Wer den Anweisungen nicht folgt, sich nicht 
benimmt oder missmutige Stimmung verbreitet, kann ohne Kostenersatz sofort des Marktes verwiesen 
werden. Der Veranstalter prüft Stand, Waren und Kleidung; Verstöße führen zum Platzverweis auf 
Kosten des Ausstellers. 
 

 
2. Zahlung & Storno: Frühbucher (-50,-) bis 31.01.2026. Regulär bis 20.02.2026. Storno bis 
15.02.2026 möglich. Danach 100 % Stornokosten; Ersatz muss vom Aussteller selbst erbracht 
werden. 
 

 
3. Marktzeiten & Präsenz: Fr & Sa: 14:00 – 22:00 Uhr | Sonntag: 10:00 – 18:00 Uhr. Diese Zeiten 
sind ausnahmslos einzuhalten. Zufahrt oder Abbau während dieser Zeiten ist untersagt. Bei 
vorzeitigem Abräumen oder Nichterscheinen wird zusätzlich die doppelte Standgebühr 
nachverrechnet. 
 

 
4. Eigenverantwortung: Der Aussteller bestätigt alle nötigen Gewerbeberechtigungen zu besitzen 
und sein Personal angemeldet zu haben. Er hat für alle gesetzlichen Einhaltungen (Abgaben, 
Gewerbe usw.) selbst zu sorgen und stellt den Veranstalter haft- und schadlos. 
 

 
5. Standgestaltung: Mittelalterliche Gewandung ist Pflicht. Plastik-Marktzelte müssen mittelalterlich 
getarnt sein (Überwürfe/Matten). Wer sein Zelt tarnt, muss dies vorab angeben (Stellplan-
Koordination). Geliehene Zelte werden nur aufgestellt; für das äußere Erscheinungsbild ist der 
Aussteller verantwortlich. Kerzenlicht am Stand ist zwingend erforderlich. 
 

 
6. Technik & Brandschutz: Wetterfeste Kabeltrommel (min. 25m) ist selbst mitzubringen. Ein gültiger 
Feuerlöscher ist an jedem Stand bereitzuhalten. 
 

 
7. Sauberkeit & Haftung: Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Waren, Verluste oder 
Schäden. Jeder Aussteller ist für die Sicherung seiner Waren und Versicherungen selbst 
verantwortlich. Für Personen- und Sachschäden, die durch den Aussteller oder seinen Betrieb 
verursacht wurden, haftet dieser vollumfänglich. 
 

 
8. Gerichtsstand: Für alle Veranstalter (Verein Prima Luna sowie Verein HerzWerk – Wo Wunder 
spürbar werden) gilt als ausschließlicher Gerichtsstand das Bezirksgericht Neunkirchen 
(Niederösterreich). 
 

 
 



9. Presse & Werbung: Bild- und Tonmaterial der Veranstaltung wird veröffentlicht. Mit der Teilnahme 
erfolgt das Einverständnis zur Nutzung für Werbezwecke. Die Aussteller verpflichten sich dazu, die 
Veranstaltung auf ihren eigenen Kanälen (Websites, Social Media) aktiv anzukündigen und zu 
bewerben. Zudem bitten wir alle Teilnehmer um aktive Social-Media-Unterstützung 
(Zusagen/Teilen/Kommentieren), um die Werbewirkung zu maximieren und im eigenen Interesse die 
Besucherzahl zu erhöhen. 
 

 
10§. Waffenrecht & Sicherheit: Der Aussteller verpflichtet sich zur strikten Einhaltung der geltenden 
waffenrechtlichen Bestimmungen. 
 
Verkauf: Waffen (Schwerter, Dolche, Äxte etc.) dürfen nur an Personen über 18 Jahren abgegeben werden. 
Der Verkauf an Minderjährige ist streng untersagt. Scharfe Waffen müssen beim Verkauf so verpackt 
werden, dass sie für den Käufer während des restlichen Marktbesuchs nicht unmittelbar einsatzbereit 
sind (z.B. verklebt oder in festen Kartonagen). 
 
Sicherung am Stand: Am Stand ausgestellte Waffen müssen gegen unbefugten Zugriff (insbesondere 
durch Kinder) gesichert sein. Schusswaffen (Bögen, Armbrüste) dürfen am Stand niemals gespannt oder 
schussbereit präsentiert werden. 
 
Tragen von Waffen: Das Tragen von Waffen als Teil der Gewandung ist nur in friedlicher Absicht gestattet 
(„Friedensbindung“). Schaukämpfe oder Vorführungen mit Waffen dürfen ausschließlich in den dafür 
vorgesehenen, abgesperrten Bereichen erfolgen. 
 
Haftung: Der Aussteller haftet uneingeschränkt für alle Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang, 
mangelhafte Sicherung oder widerrechtliche Abgabe von Waffen durch ihn oder sein Personal entstehen. 
 

 
11. Salvatorische Klausel: Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, bleibt die 
Wirksamkeit im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die 
dem Zweck am nächsten kommt. 

 

BANKVERBINDUNG FÜR DIE STANDGEBÜHR: 
 
Kontoinhaber: HerzWerk: Wo Wunder spürbar werden 
IBAN: AT16 2022 1072 0006 7408 
BIC: SPHNAT21XXX 
 
Verwendungszweck: Spectaculum 2026 + [Dein Firmenname] 
(WICHTIG: Bitte nicht vergessen, sonst können Zahlungen nicht 
zugeordnet werden!) 

 
 
Ort, Datum: _______________________________________________________________________ 
 
Unterschrift:______________________________________________________________________ 
*Die Bezeichnung „Taler“ steht rechtlich für die offizielle Währung Euro (€). 

 

 


